
1. Als Blockveranstaltung gelten alle Lehrveranstaltungen, die nicht während eines ganzen Semesters
in einem festen wöchentlichen oder 14-tägigen Rhythmus, sondern zu Einzelterminen stattfinden.
2. Blockveranstaltungen werden wie alle anderen Lehrveranstaltungen während der Belegperioden
gebucht, die in der vorlesungsfreien Zeit vor dem entsprechenden Semester liegen. Wie für andere
Kurse auch, verpflichtet die Belegung einer Blockveranstaltung zum Besuch.
3. Während und zwischen den Belegperioden kann die Belegung einer Blockveranstaltung jederzeit
online unter www.romanistik.uni-freiburg.de/anmeldung storniert werden. Nach Semesterbeginn ist
eine Abmeldung von einer Blockveranstaltung ohne Angaben von Gründen nur per E-mail an den
Dozenten / die Dozentin oder den / die im Veranstaltungskommentar unter www.romanistik.uni-
freiburg.de/kurse genannten AnsprechpartnerIn möglich, und zwar bis zwei Wochen nach Semester-
beginn (bei Lehramtsstudierenden) bzw. bis zum Beginn der Online-Anmeldefrist für Prüfungsleistun-
gen (bei Bachelor- und Master-Studierenden). Nach diesem Zeitpunkt werden Abmeldungen von
Blockveranstaltungen nur noch beim Vorliegen triftiger Gründe akzeptiert, die dem Dozenten / der
Dozentin bzw. dem / der AnsprechpartnerIn darzulegen sind.
4. Wer an einer belegten Blockveranstaltung nicht teilnimmt, ohne sich gemäß den unter 3. genannten
Regeln abgemeldet zu haben, wird für die Dauer von mindestens 2 Semestern von der Belegung einer
gleichartigen Lehrveranstaltung ausgeschlossen.
5. Bei Blockveranstaltungen mit 5 oder weniger Einzelterminen darf prinzipiell nicht gefehlt werden, da
sonst die (in ECTS-Punkten gemessene) Workload und damit die Studienleistung nicht erbracht ist. Bei
Blockveranstaltungen mit 6 und mehr Einzelterminen darf maximal ein Mal entschuldigt gefehlt wer-
den. Die Regeln zur maximalen Zahl entschuldigter Abwesenheitstermine, die für semesterbegleitend
stattfindende Kurse gelten, finden für Blockveranstaltungen keine Anwendung.
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